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Wichtige Informationen zum VillaWald Oberursel - Oberstedten 
Die aufgeführten Punkte dienen als Information für die Sorgeberechtigten über die wichtigsten 
Regelungen, Aufgaben und Ziele des Wald- und Naturkindergartens, sowie Empfehlungen zum Alltag 
im Kindergarten.  

Das pädagogische Konzept wird gesondert behandelt.   

Aufnahme  

- In den Waldkindergarten können Kinder ab dem dritten Lebensjahr bis zum Beginn der 
Schulpflicht aufgenommen werden.  

- In Ausnahmefällen ist eine Aufnahme vor dem dritten Lebensjahr möglich.  

- Eine Entscheidung darüber obliegt der Leitung und dem Vereinsvorstand. Kinder mit 
Förderbedarf körperlich motorische Entwicklung (kmE), emotionale und soziale Entwicklung (esE), 
oder geistige Entwicklung (GE), können die Einrichtung besuchen, wenn ihren besonderen 
Bedürfnissen innerhalb der Rahmenbedingungen der Einrichtung Rechnung getragen werden 
kann. Ihre Inklusion in den normalen Abläufen des Waldkindergartens ist eine Bereicherung für 
die Gruppe und daher anzustreben.  

Öffnungszeiten/Ferien 

- Das Kindergartenjahr beginnt jeweils am 01.09. und endet mit dem 31.08.  

- Der VillaWald ist in der Regel von Montag-Freitag von 8:00-15:00 Uhr geöffnet.  

- Ausgenommen sind gesetzliche Feiertage, Ferien der Einrichtung und zusätzliche Schließzeiten.  

- Im Interesse des Kindes und der Gruppe soll der Waldkindergarten regelmäßig besucht werden 
und die Kinder pünktlich gebracht und abgeholt werden.  

- Kann ein Kind nicht kommen, sind die Erzieher/innen über das Waldhandy (0176/ 476 362 36) zu 
benachrichtigen.  

- Über die exakten Ferientermine des Waldkindergartens entscheidet die Elterngruppe für freie 
Kindererziehung e.V. (im Folgenden E.f.f.K. e.V genannt), in Absprache mit den Erzieher/innen 
möglichst im Vorjahr. Bei Feiertagen, die auf einen Dienstag oder Donnerstag fallen, kann in 
Abstimmung mit den Erzieher/innen der Kindergarten Montag bzw. Freitag geschlossen sein.  

- Muss der Kindergarten aus berechtigtem Anlass geschlossen werden, (Krankheit, dienstliche 
Verhinderung etc.) werden die Eltern so bald wie möglich hierüber informiert. In diesem Fall 
können Elternnotdienste eingeteilt werden. Der Träger bemüht sich, eine über drei Tage 
hinausgehende Schließung zu vermeiden.  
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- Muss die Einrichtung aus Gründen, die der Träger nicht zu verantworten hat, geschlossen 
werden, z.B. wegen ansteckender Krankheiten, müssen der Elternbeitrag, sowie die 
Verpflegungskosten weiterhin gezahlt werden.  

- Bei Krankheit oder sonstiger Verhinderung (z.B. Fortbildung) eines/-r Erzieher/-in kann die 
gesetzlich vorgeschriebene Betreuungspflicht von Eltern geleistet werden. 

Vereinsmitgliedschaft  

- Mit Aufnahme des Kindes in den Natur- und Waldkindergarten „VillaWald“ ist eine 
Vereinsmitgliedschaft der Eltern im Verein „Elterngruppe für freie Kindererziehung e.V“ (E.f.f.K 
e.V.) für die Dauer der Kindergartenzeit obligatorisch. Eine Anmeldung liegt bei. 

- Der Mitgliedsbeitrag beträgt aktuell 20 € pro Jahr. 

- Die Kündigung der Vereinsmitgliedschaft muss ebenfalls schriftlich erfolgen und ist nur zum 
Jahresende möglich. 

Abmeldung/Kündigung Betreuungsvertrag 

- Die Abmeldung des Kindes aus der Einrichtung (Kündigung) hat in jedem Fall schriftlich zu 
erfolgen und ist an den Träger zu richten.  

- Eltern und Träger können mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Monatsende den 
Betreuungsvertrag kündigen. Die ordentliche Kündigung zum 30.06 und zum 31.07 eines jeden 
Jahres ist ausgeschlossen.  

- Darüber hinaus steht den Eltern und der E.f.f.K e.V. die außerordentliche Kündigung aus 
wichtigem Grund offen. Solche wichtigen Gründe seitens des Trägers können etwa sein: 
Wiederholtes Nichteinhalten der vertraglich vereinbarten Kindergartenordnung bzw. Verletzung 
der darin aufgeführten Pflichten der Eltern wie z.B.: Nichterfüllen der Zahlungspflicht.  

- Bei einer Abwesenheit ohne triftigen Grund (Krankheit, familiäre Situation o.ä.) von mehr als  
8 Wochen ohne Unterbrechung, behält sich der Waldkindergarten vor den Vertrag einseitig zu 
kündigen. Wir möchten den Kindern ermöglichen in der Gruppe zusammen zu wachsen und 
Familien, die dringend auf einen Kindergartenplatz angewiesen sind diese Chance zu geben.  

- Der Verpflegungsvertrag mit dem Caterer ist verbindlicher Bestandteil des Vertrages, muss aber 
nicht separat gekündigt werden.  
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Versicherung  

- Die Kinder sind gemäß SGB VII gesetzlich gegen Unfall versichert:  

o auf dem direkten Weg von und zur Einrichtung  

o während des Aufenthalts in der Einrichtung  

o während aller Veranstaltungen der Einrichtung außerhalb des 
Einrichtungsgeländes. 

- Der Versicherungsschutz entspricht dem des gesetzlichen Unfallschutzes. Darüber hinaus besteht 
kein weitergehender Versicherungsanspruch gegenüber der E.f.f.K e.V. und dem beschäftigten 
Personal.  

- Alle Unfälle, die auf dem Weg zur oder von der Einrichtung eintreten, sind der Leitung 
unverzüglich mitzuteilen.  

- Für den Verlust, die Beschädigung und die Verwechslung der Garderobe und andere persönliche 
Gegenstände der Kinder wird keine Haftung übernommen.  

- Namensschilder werden empfohlen.   

- Für Schäden, die ein Kind einem Dritten zufügt, haften unter Umständen die Eltern. Es wird 
empfohlen eine private Haftpflichtversicherung abzuschließen.  

Aufsicht und Aufsichtspflicht:   

- Während Öffnungszeiten des Kindergartens sind die Erzieher/innen für die Kinder der Gruppe 
verantwortlich. Die Aufsichtspflicht des Trägers der Einrichtung beginnt erst bei der Übernahme 
der Kinder durch die Betreuer/in am vereinbarten Treffpunkt und endet mit der Übernahme der 
Kinder durch die Sorgeberechtigten während der Abholzeit. 

  Besondere Gefahren:  

- Eltern, die sich für den Waldkindergarten interessieren, werden sich mit dem Thema Zecken und 
auch Fuchsbandwurm auseinandersetzen müssen.  

- Es besteht derzeit keine einheitliche Impfempfehlung durch Infektionen durch Zeckenbiss. 
Sprechen Sie mit dem Arzt ihres Vertrauens und finden Sie zu verantwortungsvollen 
Entscheidungen.  

 Herabfallende Äste: 

- Es besteht keine über die üblichen Bestimmungen hinausgehende Sorgfaltspflicht des Forstamtes 
und der zuständigen Förster.  
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 Sturm/Gewitter:  

- Bei Sturm oder Gewitter verlassen wir den VillaWald und suchen unseren Schutzraum auf.  

Regeln  

- Grundsätzlich bleiben alle Kinder in Sichtweite der Betreuer.  

- Aus dem Wald darf nichts verzehrt werden. Essen, das auf dem Boden lag, wird weggeworfen!  

- Pilze und tote Tiere dürfen nicht angefasst werden.  

- Mit Rucksack darf nicht geklettert werden. 

- Nach dem Toilettengang und vor dem Essen werden die Hände gründlich gewaschen.  

- Das Besteigen von aufgestapeltem Holz ist verboten.  

- Nach dem Kindergarten: täglich das Kind am ganzen Körper nach Zecken absuchen.  

Bring- und Abholsituation  

- Die Kinder werden zwischen 8.00 Uhr und 8.15 Uhr in den VillaGarten gebracht. Die Abholung 
erfolgt zwischen 14.45 Uhr und 15.00 Uhr am Spielplatz „Krautweg“. Bitte fragt aber nochmals bei 
Kindergartenstart. Es darf nicht zum täglichen Bringen/Holen mit dem Auto vor den VillaWald 
Garten (Pachtgarten) gefahren werden! Bitte seid so nett und fahrt sehr rücksichtsvoll, da ein Teil 
der Strecke von Spaziergängern, Hundebesitzern und auch Schulkindern genutzt wird.  

- Folgende Parkmöglichkeit steht zu Verfügung: Parkplatz am alten Friedhof Oberstedten, an der 
Kreuzung Saalburgstraße/ Zum Hainmüller/ Im Gartenfeld (für Alternativen bitte fragen). 

Frühstück   

Für das gemeinsame Frühstück benötigen die Kinder:   

- Sitzunterlage (z. B. ein Stück Isomatte)   

- abfallarmes, gesundes Frühstück in einer Frühstücksdose   

- warmes/kaltes Getränk bei kalten/heißen Tagen in einer Thermosflasche   

- Achtung: Süßigkeiten sind nicht erwünscht (Wespen) 

- in den wärmeren/heißen Monaten möglichst kein Obst (Wespen) 

- ein kleines Handtuch zum Händeabtrocknen  
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Elternaufgaben: 

Es gibt viele Gründe, warum sich Eltern bewusst für einen Wald- und Naturkindergarten entscheiden. 
Wir haben diesen Ort mit viel Herzblut erschaffen und es ist uns ein Anliegen, diesen Ort für eure 
Kinder zu einem zweiten Zuhause zu machen. Allerdings ist dies NUR mit der Mitarbeit und des 
persönlichen Engagements der Eltern im Kindergarten oder auf Veranstaltungen möglich. Sich 
einzubringen, einzusetzen, mitzuhelfen und ein Teil dieses Ortes zu sein, vermittelt den Kindern 
wichtige Grundwerte, die uns wichtig sind. Der VillaWald kann nur so schön sein, wie alle Beteiligten 
ihn machen.  

Obligatorisch sind im wechselnden Turnus für alle Eltern mehrmals jährlich (meist 2-3 Mal/Jahr): 

- Putzdienst des Bauwagens (Bodenwischen, Reinigen der Stühle/Tische/Oberflächen), sowie 
Reinigen/Entleeren der Toilette (am Wochenende). Die Entleerung des verschließbaren 
Urinkanisters muss in einer dafür vorgesehenen Einrichtung erfolgen (am einfachsten in der 
Toilette zu Hause).  

- Täglicher Wasserdienst (Thermoskanne) während der kalten Monate in der Woche vor dem 
Putzdienst, um den Kindern das Händewaschen mit warmem Wasser zu ermöglichen.  

- Entleeren der Toilette während der Sommermonate, wenn das Mittagessen häufiger im Garten 
erfolgt (wochentags).  

- Die Dienste werden automatisch eingeteilt. Bitte seid so nett und tauscht mit anderen Eltern 
solltet ihr am angebenden Termin verhindert sein. 

- Gemeinsame Gartendienste im Frühjahr/Herbst zur Pflege und Instandhaltung des 
Gartens/Bauwagen/Geräte. Die Ankündigung der Termine erfolgt möglichst langfristig, orientiert 
sich aber natürlich am aktuellen Bedarf der Gartenpflege.  

Ihr habt großartige Ideen, kennt euch in Bereichen besonders gut aus oder möchtet die Kinder für 
ein besonderes Projekt begeistern? Ihr seid Mitglied bei der Feuerwehr und wollte das 
Feuerwehrauto zeigen oder presst aus eigenen Äpfel Euren Saft? Die Kindergartenleitung und der 
Vorstand freuen sich immer über Anregungen und Ideen.  
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Kleidungsempfehlungen 

- Die Kinder benötigen einen gutsitzenden Rucksack inklusive Sitzunterlage und Regencover (bei 
einigen Anbietern sind diese bereits im Rucksack dabei). Im Rucksack sollen Wechselsocken, 
sowie eine Wechselunterhose, wasserdicht verpackt, immer dabei sein.  

- Im Essens- und Schutzraum hat jedes Kind ein Fach, in dem weitere Wechselklamotten (Hose, 
Socken, Unterwäsche, ev. Schuhe) zur Verfügung stehen sollten. Bitte schaut regelmäßig selbst, 
ob Jahreszeiten und Größe noch passen.  

- Zum Mittagessen hat jedes Kind im Essensraum Hausschuhe. Bitte gebt diese beim Team ab oder 
bringt sie selbst zum Essensraum.  

- Bitte achtet auf die Beschriftung der Kleidung, Sitzunterlagen, Regencovers.  

Im Wald ist angemessene Kleidung besonders wichtig. Folgendes sollte dabei berücksichtigt werden: 

- Faustformel für den Waldkindergarten ist das „Zwiebelschalenprinzip“, d.h. die Kinder tragen 
mehrere Kleidungsschichten, die je nach Witterungslage/Bedarf an- oder ausgezogen werden 
können.  

- Grundsätzlich gibt es drei wichtige Schichten:  
 
1. Die Basisschicht: Die Basisschicht besteht aus der Unterwäsche, die nicht zu dick ausfallen 
sollte. Sie ist dazu da, die Schweißabfuhr zu gewährleisten. Am besten eignen sich hautenge 
Kleidungsstücke aus Wolle/Seide. Baumwolle ist weniger geeignet, da sie keine Feuchtigkeit 
abgibt und die Kinder so schnell frieren. Gut wäre es, wenn die Kinder keine Strumpfhosen 
anhaben, da das Wechseln von nassen Socken oder Unterhosen dadurch einfacher ist.  
 
2. Die Wärmeschicht: Die Wärmeschichte besteht aus wärmenden Materialien wie Fleece, Wolle 
oder Funktionsmaterialien.  

3. Die Witterungsschicht: Die Witterungsschicht hält Regen, Wind und weiteren Witterungen ab. 
Sie sollte zugleich wasserdicht und atmungsaktiv sein. Wichtig ist es auch, dass sie recht robust 
ist.  

Es lohnt sich, Kleidung bei Ebay, Kleinanzeigen, Vinted o.ä. zu erwerben, denn die Kinder wachsen 
schnell aus der Kleidung heraus. Bekannte Marken sind: Trollkids, vaude, Jako-o, Meindl (Schuhe), 
Lowa (Schuhe), Engelbert Straus – es gibt allerdings viele gute Kleidung auch von anderen (evtl. 
auch unbekannteren) Marken. Wir haben auch eine Second Hand Bekleidung WhatsApp Gruppe. 
Bei Interesse, bitte die Elternvertretung ansprechen.  
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In der warmen Jahreszeit:   

- leichte bequeme Kleidung 

- die Eltern sind im Sommer und Frühjahr dazu verpflichtet ihre Kinder vor dem Besuch des 
Waldkindergartens mit ausreichend Sonnenschutz einzucremen 

- Kopfbedeckung, am besten mit Nackenschutz  

- festes, geschlossenes Schuhwerk 

- Arme und Beine sollten zum Schutz vor Zecken, Brennnesseln und Verletzungen bedeckt sein 

- leichte Regensachen (außer bei Trockenheit im Sommer) 

- wir empfehlen morgens einen Schutz gegen Zecken aufzutragen (Zeckenspray, Kökosöl o.ä.) 

Bei Regen:  

- wasserdichte Kleidung (Matschhose und Regenjacke) 

- wasserdichte Schuhe    

In der kalten Jahreszeit:   

- Winterjacke und Schneehose oder Schneeanzug (Wasserfest) 

- wasserdichte Handschuhe 

- Mütze, die auch die Ohren wärmt  

- warme, wasserdichte Stiefel/Membranstiefel 

- warme lange Unterwäsche  

- Schlauchschal (damit man nicht hängen bleibt)  

 

 
 

  


